
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1992/6/9 B1336/91
 JUSLINE Entscheidung
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Index

50 Gewerberecht

50/01 Gewerbeordnung 1973

Norm

B-VG Art144 Abs1 / Anlaßfall

Rechtssatz

Anlaßfallwirkung der Aufhebung der Wortfolge ", Bushaltestelle Trebesing (Gemeindeamt) und Umkreis von 50 Meter"

in lita des §2 der Verordnung des Bürgermeisters der Gemeinde Trebesing vom 14.03.86, Zl: 121-130/0/1986, mit der

die Ausübung gewerblicher Tätigkeiten mittels Automaten in einzelnen Ortsbereichen innerhalb des

Gemeindegebietes untersagt wird, mit E v 09.06.92, V14/92.
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